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Grenze des Planungsgebietes (außenliegend) 

Das Erfordernis von Aufbaustufen wird für das gesamte 
Planungsgebiet gemäß § 50 Abs 3 Z 2 ROG 2009 („Großprojekte“) 
festgelegt (§ 51 Abs 2 Z 6 ROG 2009) 

 

Verlauf der Gemeindestraße (§ 51 Abs 2 Z 2 ROG 2009) 

  

Straßenfluchtlinien (§ 54 Abs 1 ROG 2009)   

Baufluchtlinie (§ 55 Abs 1 ROG 2009) 
Beim Zusammenfallen von Straßenfluchtlinie und Baufluchtlinie ist die 
Straßenfluchtlinie darzustellen 

 

Baugrenzlinie (§ 55 Abs 3 ROG 2009)  

Geschoßflächenzahl – GFZ (§ 56 Abs 4 ROG 2009)  

Bezug der Bauhöhe auf Fixpunkt (§ 57 Abs 2 ROG 2009) 
Niveau des Fixpunktes in Metern über Adria  

Als Firsthöhe (FH) sowie als Gesimshöhe (GH) werden festgelegt:  

Höchsthöhen 

Angabe in Metern über dem Fixpunkt. 

FH = 8,0 m X) 
GH = 8,0 m X) 

Solaranlagen [und technisch erforderliche Dachaufbauten] auf 
Flachdächern sind darüber hinaus zulässig, soweit diese zumindest 
1 m zurückversetzt vom aufgehenden Mauerwerk angebracht werden 
und eine von den Gesimsen oder der Dachtraufe (Attika) ausgehende, 
45° zur Waagrechten geneigten gedachten Umrissfläche sowie eine 
Höhe von 1,80 m nicht überragen. 

 

Gemäß § 38 Abs 3 BauTG 2015 werden die Schlüsselzahlen für die 
mindestens zu schaffenden Stellplätzen (abweichend von der Anlage 2 
zum BauTG 2015 und der Stellplatzverordnung 2016) wie folgt 
festgelegt: 

Für Schulen: 1 Stellplatz je 6 Klassen und zusätzlich ein weiterer 
Stellplatz 

 

Erhaltungsgebot  
(§ 59 Abs 1 ROG 2009) 

 

Pflanzbindung (§ 61 Abs 1 ROG 2009) 

Verpflichtung zur Erhaltung von Einzelbäumen  

 

 


